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Wie in der ZWP 12/2015 versprochen, setze 
ich die Artikelreihe zur „Patientenaufklä- 
rung“ nun fort. Während im Arztbereich die 
Aufklärung des Patienten vor Eingriffen zum 
Standard gehört, ist dieses Thema bei Zahn-
ärzten hingegen noch nicht wirklich ange-
kommen. Und dies, obwohl seit Februar 
2013 das sogenannte „Patientenrechte- 
gesetz“ die wirksame Einwilligung des Pa- 
tienten in jedwede medizinische Maßnahme  
vorschreibt. Und wirksam einwilligen kann 
nur ein Patient, der zuvor aufgeklärt wurde. 

Eine solche Aufklärung sollte wie folgt struk-
turiert sein:
A   Diagnose und Behandlungsplan
B   Übliche Vorgehensweise
C   Die wichtigsten Risiken der Behandlung
D   Wichtige Regeln zur Sicherung  

 des Heilerfolgs
E   Hauptsächliche Risiken der  

Nichtbehandlung
F   Grundsätzliche Behandlungsalternativen

Wir behandeln heute das Thema Patienten-
aufklärung im Fall einer Implantation im 
Unterkiefer Regio 46. So könnte man in der 
Rubrik A bereits darauf hinweisen, dass bei 
nicht behandlungsbedürftigen Nachbarzäh-
nen die Überkronung dieser Zähne als Brü-
ckenanker durch die Implantation vermieden 
werden kann.
Die „übliche Vorgehensweise“ unter B hängt 
natürlich vom Implantatsystem ab. Bei einer 
zweizeitigen Vorgehensweise und der Ver-
wendung einer Bohrschablone könnte man 
die Rubrik B wie folgt formulieren:

B) Übliche Vorgehensweise
Vor der Einbringung von künstlichen Zahn-
wurzeln werden Röntgenaufnahmen zur 
Beurteilung der Knochensituation und von 
gefährdeten Nachbarstrukturen (wie z.B. Ner-
venbahnen oder Zahnwurzeln) sowie Gips-
modelle angefertigt. Aufgrund von Knochen-
qualität und -angebot erfolgt die Auswahl  
von Typ und Größe der künstlichen Zahn- 
wurzeln. Das Einbringen von Implantaten 
erfolgt üblicherweise unter örtlicher Betäu-
bung. An der gewählten Implantatstelle wird 
das Zahnfleisch eröffnet und mit wasser- 
gekühlten Spezialbohrern in mehreren Schrit-
ten das Implantatbett im Kieferknochen auf-
bereitet. Dabei wird eine Bohrschablone zur 
präzisen Positionierung des Implantats ein-
gesetzt. Der Implantatkörper wird dann in  

das Implantatbett eingebracht. Nach dem 
Verschluss des Implantatkörpers mit einer 
Deckschraube wird das Zahnfleisch dicht 
über dem Kieferkamm vernäht. Nach etwa 
einer Woche können die Fäden im Opera- 
tionsgebiet entfernt werden. Sobald die 
künstlichen Zahnwurzeln nach mehreren 
Monaten eingeheilt sind, werden sie im 
Bereich des Zahnes 46 unter örtlicher Be- 
täubung durch Eröffnen der bedeckenden 
Schleimhaut wieder freigelegt. Die Deck-
schraube wird entfernt und durch einen 
Zahnfleischformer (Gingivaformer) ersetzt, 
damit sich eine, die zukünftige Krone um- 
fassende, Schleimhautmanschette ausbilden 
kann. Gegebenenfalls wird eine provisorische 
Versorgung an die geänderte Situation ange-
passt. Mit einem individuell angefertigten 
Abdrucklöffel, der im Bereich des Zahnes 46 
ausgespart ist, wird mittels einer selbst- 
härtenden Abdruckmasse die Situation im 
Munde abgeformt. Dabei wird die Position 
der Implantate durch Abdruckpfosten ver-
schlüsselt, die im Abdruck verbleiben und 
dem Zahntechniker ermöglichen, mithilfe von 
Modellimplantaten die Situation im Munde  
in einem Gipsmodell nachzubilden. Dieses 
Gipsmodell dient zur Herstellung von pass- 
genauen Kronen an dem Zahn 46, die dann 
über eine Kronenbasis mit den künstlichen 
Zahnwurzeln fest verbunden werden. In der 
Regel sind für die Anpassung des Zahn- 
ersatzes mehrere Sitzungen erforderlich.

Die „wichtigsten Risiken der Behandlung“ – 
Rubrik C – hängen natürlich vom Ort des 
Eingriffs ab: Im Unterkiefer gibt es andere 
Risiken als im Oberkiefer – auch muss  
zwischen Front- und Seitenzahnbereich 
unterschieden werden. In unserem Fall  
sollte man unter „C“ zunächst über das  
Risiko einer Wundheilungsstörung auf- 
klären, das bei Rauchern deutlich erhöht  
ist und zum Implantatverlust führen kann. 
Neben den Risiken der Verletzung von  
Nachbarstrukturen muss unbedingt über  
das Risiko einer Nervläsion aufgeklärt wer-
den. Dabei muss nach aktueller Recht- 
sprechung dem Patienten verdeutlicht wer-
den, was eine solche Nervschädigung für  
ihn konkret bedeutet: nämlich ein zeitwei- 
liges oder dauerhaftes Taubheitsgefühl im 
Kinn-Lippenbereich der betroffenen Seite. 
Auch über eher seltene Komplikationen wie 
die Perforation oder das Risiko eines Kie- 
ferbruchs bei atrophiertem Unterkiefer sollte 

aufgeklärt werden. So ist z.B. laut Urteil des 
OLG München (AZ. 1 U 3458/94) über das 
Risiko eines Kieferbruchs vor der operativen 
Entfernung von Weisheitszähnen aufzuklä-
ren, obwohl in einer Studie der Zahnklinik 
Basel dieses Risiko mit sieben Fällen bei 
2.384 entfernten Weisheitszähnen – also 
0,3 Prozent – dokumentiert wurde.

Wie kann man nun in der täglichen Pra-
xis differenzierte Patientenaufklärungen 
mit einem Minimum an Verwaltungs- 
arbeit durchführen?
Mit vorgefertigten Aufklärungsbögen, einen 
für die Anästhesie, einen für die Implanta- 
tion, einen für den Knochenaufbau, einen  
für den Sinuslift, einen für die Krone, einen 
für die Brücke usw. ist es recht mühsam.  
Ich schlage Ihnen hier den Einsatz der  
Synadoc-CD vor, die aus einem Behand-
lungsplan automatisch einen auf den Fall 
präzise zugeschnittenen  individuellen Auf-
klärungsbogen erzeugt. Natürlich wird be- 
gleitend auch der Eigenanteil des Patien- 
ten für die geplante Behandlung ermittelt,  
sodass die um Patientenaufklärung bemüh-
te Praxis in einem Schritt ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung nachkommen kann.

Interessiert? Eine kostenlose Probe- 
installation der Synadoc-CD bestellen 
Sie unter www.synadoc.ch
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